
Arbeitskreise 

& Begründungen Hintergründe 

zur Konturierung des Faches Com-
puterlinguistik 

1 Berichtigung: 
Im vorigen LDV-Forum (5, Nr. 2/3 (1987/88), S. 94f.)
ist bei der Darstellung der Studiengänge für die 
Weiterbildung von Geisteswissenschaftlern der Begriff
"Regelstudienzeit" fehl am Platze; es muß jeweils, wie
auf S. 93 heißen: "vorgesehene Studienzeit" (zur
Begründung S.u. Erläuterungen zu Kap.7). 

2 Erläuterungen 
zu den Kapiteln 5-7 von "Zur Konturierung 
des Faches Computerlinguistik" 
Zu den Kapiteln 5 - 7, die bisher noch nicht 
veröffentlicht wurden, werden im folgenden Zu-
satzinformationen gegeben, die erklären, warum sich 
die "Arbeitstreffen LD V-Studiengänge" für die 
vorgelegte Textformulierung entschieden haben und 
die das Verständnis dieses Textes erleichtern sollen. 

Kapitel 5 wurde in Anlehnung an "Empfehlungen zum 
Nebenfach-Studium der Informatik" (des 
Fakultätentages Informatik vom 11.11.1983) for-
muliert. 

Kapitel 6 wurde deshalb notwendig, weil es in der 
Bundesrepublik die Konstruktion gibt, daß das Fach 
Computerlinguistik als ein Teil in einem anderen Fach 
studiert wird (von Einzelveranstaltungen wird hier 
abgesehen). Dabei kann es sein, daß der 
Spezialisierung auf CL eine beiden Fächern 
gemeinsame Grundlagenkomp0nente im 
Grundstudium vorausgeht (Studiengang Linguistik mit 
Studienrichtung Computerlinguistik/ Künstliche 
Intelligenz in Bielefeld). Ebenso ist möglich, daß 
die Fächer den Studenten im Grundstudium -
wenn sie sich noch nicht für eine Spezialisierung 
entschieden haben - Lehrangebote machen

 (Studiengang Allgemeine Sprachwissenschaft mit 
Teilfach Linguistische Informationswissenschaft in 
Regensburg) . Und es gibt auch die Variante, daß fur 
die Studierenden aus einem Lernangebot beider Fächer 
und gemeinsamer Teile eine bestimmte Anzahl von 
Lehrveranstaltungen vorgeschrieben ist, so daß sich de 
facto eine Gewichtung zugunsten eines Faches ergeben 
kann, aber auch eine Gleichverteilung beider Fächer 
(Studiengang Kommunikationsforschung und Phonetik 
(mit den Teilen Phonetik und maschinelle 
Sprachverarbeitung)). Weiterhin kann zwischen 
mehreren Spezialisierungen gewählt werden wie in 
Bielefeld zwischen den Studienrichtungen 
Psycholinguistik oder Soziolinguistik oder 
Computerlinguistik o.a. und wie in Regensburg 
zwischen den Teilfächern Theoretische und 
Angewandte Sprachwissenschaft oder Linguistische 
Informationswissenschaft. In Bonn dagegen muß 
keiner der beiden Teile explizit gewählt werden, 
sondern die Studierenden können sich angesichts des 
Lehrangebots von Fall zu Fall entscheiden. Daraus ist 
leicht zu ersehen, daß diese Studiengänge mit 
"eingebetteter" CL auch untereinander nur bedingt 
vergleichbar sind. Denn nicht in jedem Fall ist es leicht 
möglich, eine Lehrveranstaltung von ihrem Titel her 
der CL zuzuordnen, so daß schon ein rein quantitativer 
Vergleich der SWS-Anzahl schwierig ist. Zudem hängt 
der Erfolg eines solchen Studiums sehr davon ab, ob 
zwischen den Lehrveranstaltungen beider Fächer eine 
inhaltliche Integration besteht, die die/die Studierende 
nachvollziehen kann, oder ob die Veranstaltungen 
beider Fächer nur zu einem Studienfach addiert 
werden. Wird ein solches "Kombinationsfach" im 
Magisterstudiengang vom Drei-Fächer-Typ als 
Nebenfach studiert, so reduzieren sich die SWS-Zahlen 
in der Regel auf die Hälfte, wobei wiederum beide 
Fächer zu gleichen Anteilen vertreten sein können oder 
(wie in Bonn) die Gewichtung auf ein Fach gelegt 
werden kann. Dazu ist zu bedenken, daß Studierende 
im Einzelfall weitere freiwillige Einarbeitung in das 
CL-Fach leisten mögen. Mit dem Rückverweis auf 
Kap.5 soll angesichts solcher Sachlage besonders 
darauf hingewiesen werden, daß keine *allgemeinen* 
Aussagen darüber möglich sind, wie sinnvoll ein 
solches *Nebenfach*-Studium ist. Erst recht 
unmöglich ist es, mit dem dann verbliebenen CL- Teil 
inhaltliche Anforderungen zu verknüpfen. (Ähnliche 
Bedenken haben in Regensburg dazu geführt, daß das 
sprachwissenschaftliche Fach 
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mit Linguistischer Informationswissenschaft aus-
schließlich als 1. oder 2. Hauptfach (im Zwei-Fächer-
Typ) studiert werden kann.) Es ist anzumerken, daß 
der Diplom-Studiengang Informatik mit 
linguistischem Schwerpunkt in Koblenz hier außer 
Betracht bleiben kann, weil das Schwerpunktfach (mit 
1/3 der Studienzeit) nicht den üblichen Nebenfächern 
in solchen Studiengängen entspricht. 

Kapitel 7 stellte die Verfasser vor die Schwierigkeit, 
eine allgemeine Aussage treffen zu müssen, die mit 
den verschiedenen Auffassungen und Auslegungen des 
Hochschulrahmengesetzes der Bundesländer nicht 
kollidert. Deshalb wurde zunächst nur grundsätzlich 
zwischen den zwei Formen der akademischen 
Weiterbildung unterschieden: 

- den Weiterbildungsstudiengängen und 

- den übrigen weiterbildenden Studien (Kon- 
 taktstudien) . 

Im Unterschied zu Kontaktstudien sind Weiter-
bildungsstudiengänge curricular aufgebaut und können 
durch Studienordnungen geregelt werden. Sie werden 
gemäß einer Prüfungsordnung mit einer 
Hochschulprüfung abgeschlossen, wobei je nach Typ 
ein Zertifikat oder ein Diplom- Zeugnis oder auch ein 
Promotionszeugnis vergeben wird. Als 
Studienvoraussetzung fordern Weiterbildungs-
studiengänge vom Bewerber oder der Bewerberin in 
der Regel einen ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß eines Hochschulstudiums (wie Magister, 
Diplom oder Staatsexamen). Dementsprechend sind 
Weiterbildungsstudiengänge dazu gedacht, das bereits 
erworbene Wissen der Hochschulabsolventen/innen zu 
vertiefen, durch Ergänzung weiterer Inhalte zu 
verbreitern oder auch in der Ausrichtung auf einen 
späteren Beruf besondere berufliche Qualifikationen 
zusätzlich zu vermitteln. (In einigen Auslegungen ist 
davon die Rede, daß sie geschaffen wurden, um 
Studiengänge, die zum ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß führen, zu entlasten.) Weiterbildende 
Studiengänge werden in der Regel unmittelbar an das 
vorige Studium anschließen, sie setzen die ganztägige 
Präsenz des/der Studierenden voraus und sind nicht 
berufsbegleitend - wie etwa Abendstudien es wären. 
Manche Bundesländer erlauben weitere Bedingungen 
für die Zulassung zu solchen Studien, die die 
Hochschulen selbst für ihre Weiterbildungs-
studiengänge festsetzen; andere Bundesländer lassen 
ausdrücklich die Möglichkeit offen, daß auch 
Bewerber/innen zugelassen werden, die ersatzweise 
rur den Hochschulabschluß eine vergleichbare 
(mehrjährige) Berufstätigkeit ("in verantwortlicher 
Position") vorweisen können. Jedenfalls aber ist der 
Zugang zu einem weiterbildenden Studiengang 
restriktiver gehandhabt als Die vorstehenden Zusatz-Informationen wurden 

gesammelt aus Gesetzestexten und Erlassen oder 
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der zu einzelnen weiterbildenden Lehrveranstaltungen. 
Die Studierenden in einem Weiterbildungsstudium 
werden teilweise explizit als ordentliche Studierende 
bezeichnet - im Unterschied zu Gasthörern. 

Von Studiengängen, die zu einem ersten be-
rufsqualifzierenden Abschluß fuhren, unterscheiden 
sich die Weiterbildungsstudiengänge vor allem in 
zweierlei Hinsicht: Sie sind nicht von den generellen 
Zulassungsbeschränkungen, der Vergabe durch die 
ZVS, betroffen, und sie unterliegen nicht dem 
rechtlichen Rahmen, der mit der Regelstudienzeit 
gesetzt wird. Allerdings gelten auch für sie die 
Zeitvorgaben der Bundesländer, die regeln, daß 2 
Semester nicht unterschritten und 4 Semester nicht 
überschritten werden sollen. Einige Bundesländer 
geben weitere Empfehlungen (z. T. in Erlassen), so z.B. 
daß Weiterbildungsstudiengänge nur solche Stu-
dieninhalte anbieten sollen, die zu dem vorange-
gangenen Studium bestimmte Bezüge aufweisen -
jedenfalls soll ein Erststudium nicht durch beliebige 
Weiterbildungsstudiengänge ergänzt werden. Das 
bedeutet sowohl, daß sich ein Wei-
terbildungsstudiengang an Adressatenkreise mit 
bestimmter Vorbildung zu richten hat, als auch, daß 
bestimmte Ausbildungsziele verfolgt werden, die zur 
beruflichen Tätigkeit, etwa der eines Spezialisten 
führen (z.B. Experte/in für Tropenwasserwirtschaft). 
Naheliegend ist, daß Kultusministerien ein Interesse 
daran zeigen, bestimmte weiterbildende Studiengänge 
nur an solchen Universitäten einzurichten, die diese 
Studien in ihr bereits laufendes Lehrangebot 
grundständiger Studiengänge und ihre jeweilige 
Forschungsarbeit einbeziehen können. Diese 
Universitäten haben ihre Kompetenz für das in Frage 
stehende Fach ja bereits durch ihre grundständigen 
Studiengänge unter Beweis gestellt. - Mit 
"grundständigen" Studiengängen sind offensichtlich 
etablierte Studiengänge gemeint, die zu einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluß fuhren; ausdrücklich 
werden Studiengänge ausgenommen, die sich selbst 
erst im Aufbau befinden. - Diese Forderung kann 
man akzeptieren, auch wenn man die damit verknüpfte 
Überlegung ablehnt, daß auf diese Weise "kein 
zusätzlicher Sachmittel- und Personalbedarf entsteht". 
Zum Zweck einer fachgemäßen und bezüglich der 
Tätigkeitsfelder sinnvollen Ausbildung ist eine 
Absprache derer unbedingt ratsam, die weiterbildende 
Studiengänge im CL-Bereich eingerichtet haben, 
einrichten oder planen. Für das CL-Fach sollte das 
nicht nur auf Länderebene, sondern auf Bundesebene 
gelten. 
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Empfehlungen der Bundesländer sowie aus dem 
Hochschulrahmengesetz und Kommentaren dazu. Die 
gesamte Sachlage konnte hier nicht ausgeführt werden, 
was schon deswegen auch nicht zweckmäßig gewesen 
wäre, weil die Bundesländer über einzelne Fragen teils 
unentschieden sind, teils in Diskussion stehen. Für die 
Leserinnen und Leser, die sich genau informieren 
möchten, sind folgende Hinweise: 

- zu "erster berufsqualifizierender Abschluß", 
"Regelstudienzeit": bes. §18(1), §10(1)-(4) HRG, 
nach Änderung durch das 3. Gesetz vom 
14.11.1985 (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9.4.1987 (BGBL.I, S.1170)); 

Kontaktadressen der GLDV-
Arbeitskreise 
AK "Textanalyse": Prof Dr. B. Endres- 

Niggemeyer, FH Hannover, FB BID, Hano-
magstr. 8, D-3000 Hannover 91 

- zur Unterscheidung von "Weiterbildung" und 
 "Aufbaustudium": §10(3) HRG; 

- zu "Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustu- 
 dien": §10(5) HRG; 

- zu "weiterbildendes Studium": §21 HRG; 

Weiterhin zu "Weiterbildung und weiterbildenden 
Studiengängen, insbes. zum unterschiedlichen 
Gebrauch von "Aufbaustudiengang", 

rgänzungsstudiengang" und "Zusatzstudiengang":"E
. Baden-Württembergisches Universitätengesetz 

(30.10.1987): §48 und amtliche Begründung; 
. Bayerisches 

Hochschulgesetz (19.2.1988): Art.50, anders im 
Entwurf für eine Gesetzesänderung; 

. Berliner Hochschulgesetz (13.11.1986): §§25, 
 26; 
. Hamburgisches Hochschulgesetz (22.5.1978): 

 §§50, 51; 

AK "Lexikographie": J. Brustkern, Institut für 
Angewandte Kommunikationsforschung und 
Phonetik, Poppelsdorfer Allee 47, D-5300 Bonn 1 

AK "Ausbildung und Berufsperspektiven": M. Lutz-
Hense1, Institut für Kommunikationsforschung 
und Phonetik, Poppelsdorfer Allee 47, D-5300 
Bonn 1 

AK "Spracherkennung, Sprachgenerierung 
K. G. Schweisthal, Institut für Phonetik und 
sprachliche Kommunkation der Universität 
München, Schellingstraße 3 V6, D-8000 
München 40 

AK "Maschinelle Übersetzung": Dr. D. 
 Rösner, FAW, Postfach 2060, D-7900 Ulm 

. Hessisches Hochschulgesetz (Okt.1987 
 §§48, 49; 

 

. Niedersächsischer Hochschulgesamtplan: S. 
 74f.; 

. Gesetz über die Wissenschaftlichen Hoch- 
 schulen des Landes Nordrhein- Westfalen 
 (20.11.1987): §§84, 87, 89 und Erlasse; 

. Landesgesetz über die Wissenschaftlichen 
Hochschulen in Rheinland-Pfalz (9.9.1987): 
§§18, 31; 

. Gesetz über die Hochschulen im Lande 
 Schleswig-Holstein (1.5.1987): §§85a, 78; 

. aus dem Saarland liegen mir nur schriftliche, aus 
Bremen z. Zt. nur mündliche Stellungnahmen 
vor. (Angegebene Daten beziehen sich auf die 
mir von den Kultusbehörden angegebenen 
Fassungen.) 

AK Ausbildung u. Berufsperspektiven M. Lutz-Hensel LDV-
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